
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Tagesordnung öffentlicher Teil

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und 
Digitalisierung

Sitzung: Donnerstag, 06.02.2025, 15:00 Uhr

Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 
Braunschweig

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
10. Eröffnung des öffentlichen Teils (Personal)
11. Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 

28.11.2024
12. Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 

05.12.2024
13. Mitteilungen (Personal)
13.1. Geschlechterverteilung der Dienstkräfte der Stadt Braunschweig 25-24967
13.2. Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Braunschweig in 2024

25-25125

14. Anträge (Personal)
15. Berufung eines Prüfers im Rechnungsprüfungsamt 25-24939
16. Anfragen (Personal)
16.1. TikTok-Manager für die Stadt Braunschweig 25-24935
17. Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen)
18. Mitteilungen (Finanzen)
19. Anträge (Finanzen)
19.1. Weiteren Verlust von Sozialwohnungen stoppen 24-24910
19.1.1. Weiteren Verlust von Sozialwohnungen stoppen 24-24910-01
20. Zukünftiges Vorgehen bei städtischen landwirtschaftlich verpachtete 

Flächen mit dem Ziel der Erhöhung der Artenvielfalt
25-24940

21. 25-25151 Ergänzung der Finanzierungsvereinbarung der Allianz für 
die Region GmbH

22. Haushaltsvollzug 2024 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG

25-25118

23. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2000 
€

25-25036

24. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 € 25-25037
25. Anfragen (Finanzen)
25.1. Bewertung des RECUP-Systems und Potenzial einer 

Einwegverpackungssteuer
25-25146

Braunschweig, den 30. Januar 2025
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24967
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Geschlechterverteilung der Dienstkräfte der Stadt Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
10.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 06.02.2025 N

Beschluss:

Mit dem Beschluss über den gemeinsamen Antrag der Fraktion BIBS, der SPD-Fraktion und 
der Fraktion Bündnis 90 - Die Grünen vom 20. Januar 2023 in der Sitzung des Ausschusses 
für Finanzen, Personal und Digitalisierung am 2. Februar 2023 (DS 23-20489) wurde die 
Verwaltung gebeten, regelmäßig über die Verteilung der Geschlechter innerhalb der 
einzelnen Entgelt- und Berufsgruppen zu berichten.

Sachverhalt:

Zur Feststellung einer möglichen Unterrepräsentanz eines Geschlechts im Sinne des § 3 
Absatz 3 des Niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes (NGG) erstellt die Verwaltung 
halbjährlich zu den Stichtagen 31. Dezember und 30. Juni eine Übersicht der Dienstkräfte 
aufgeteilt nach den Geschlechtern in den einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen. Im 
Rahmen des Informationsrechts nach § 20 Absatz 4 NGG wird diese Übersicht auch der 
Gleichstellungsbeauftragte zur Verfügung gestellt. Dabei wird die Übersicht über die 
gesetzlichen Anforderungen hinaus ergänzt um die Geschlechterverteilung innerhalb der 
verschiedenen Laufbahnen, der wesentlichen Berufsgruppen sowie der Leitungsfunktionen.

Als Anlage ist diese Übersicht mit Stichtag 31. Dezember 2024 beigefügt. Zum Vergleich 
wird auf die DS 23-21991 und 24-22798 verwiesen.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

Übersicht Geschlechterverteilung 2024/12

TOP 13.1

2 von 50 in Zusammenstellung



Geschlechterverteilung in der Verwaltung, Stichtag 31. Dezember 2024

BesGr Gesamt Vollzeit W Vollzeit M Teilzeit W Teilzeit M Passiv W Passiv M PersKAP W PersKAP M Anteil W Anteil M
Anteil W
PersKAP

Anteil M
PersKAP

B9 1 0 1 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
B7 1 0 1 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
B6 4 1 3 0 0 0 0 1,00 3,00 25,00% 75,00% 25,00% 75,00%
B2 8 1 7 0 0 0 0 1,00 7,00 12,50% 87,50% 12,50% 87,50%
A16 12 4 8 0 0 0 0 4,00 8,00 33,33% 66,67% 33,33% 66,67%
A15 18 6 10 2 0 0 0 7,50 10,00 44,44% 55,56% 42,86% 57,14%
A14 19 5 4 7 3 0 0 10,03 6,40 63,16% 36,84% 61,04% 38,96%
A13 4 0 1 3 0 0 0 2,48 1,00 75,00% 25,00% 71,22% 28,78%
A13G 44 16 26 2 0 0 0 17,73 26,00 40,91% 59,09% 40,54% 59,46%
A12 90 26 54 7 3 0 0 31,03 56,68 36,67% 63,33% 35,38% 64,62%
A11 199 58 86 49 6 0 0 92,84 90,34 53,77% 46,23% 50,68% 49,32%
A10 161 55 60 44 2 0 0 84,31 61,30 61,49% 38,51% 57,90% 42,10%
A09 128 55 64 6 3 0 0 60,31 66,58 47,66% 52,34% 47,53% 52,47%
A09Z 54 2 48 4 0 0 0 5,13 48,00 11,11% 88,89% 9,65% 90,35%
A09M 132 17 102 10 3 0 0 23,97 104,17 20,45% 79,55% 18,71% 81,29%
A08 142 63 41 37 1 0 0 91,26 41,83 70,42% 29,58% 68,57% 31,43%
A07 187 31 117 32 7 0 0 53,16 121,67 33,69% 66,31% 30,41% 69,59%
A06 63 27 27 9 0 0 0 32,98 27,00 57,14% 42,86% 54,98% 45,02%
15 22 6 8 8 0 0 0 10,89 8,00 63,64% 36,36% 57,65% 42,35%
14 39 11 11 16 1 0 0 21,41 11,90 69,23% 30,77% 64,27% 35,73%
13 62 17 32 9 4 0 0 22,81 35,31 41,94% 58,06% 39,25% 60,75%
12 91 30 43 12 6 0 0 39,21 47,61 46,15% 53,85% 45,16% 54,84%
11 277 64 106 84 23 0 0 123,13 122,96 53,43% 46,57% 50,03% 49,97%
10 67 19 29 13 6 0 0 26,66 32,45 47,76% 52,24% 45,10% 54,90%
09a 121 39 48 25 9 0 0 55,86 53,15 52,89% 47,11% 51,24% 48,76%
09b 123 16 39 44 24 0 0 42,71 51,64 48,78% 51,22% 45,27% 54,73%
09c 90 43 22 23 2 0 0 58,58 23,67 73,33% 26,67% 71,22% 28,78%
08 92 40 27 21 4 0 0 55,75 30,19 66,30% 33,70% 64,87% 35,13%
07 89 29 35 21 4 0 0 43,35 38,21 56,18% 43,82% 53,15% 46,85%
06 312 109 87 108 8 0 0 181,61 92,77 69,55% 30,45% 66,19% 33,81%
05 274 57 140 64 13 0 0 98,07 145,44 44,16% 55,84% 40,27% 59,73%
04 132 17 67 33 15 0 0 36,67 75,12 37,88% 62,12% 32,81% 67,19%
03 76 6 60 9 1 0 0 11,49 60,72 19,74% 80,26% 15,92% 84,08%
02 60 4 3 52 1 0 0 32,17 3,26 93,33% 6,67% 90,81% 9,19%
02Ü 72 19 4 48 1 0 0 53,93 4,77 93,06% 6,94% 91,87% 8,13%
01 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
S18 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
S17 22 12 7 3 0 0 0 14,45 7,00 68,18% 31,82% 67,36% 32,64%
S16 11 10 0 0 1 0 0 10,00 0,90 90,91% 9,09% 91,76% 8,24%
S15 61 27 9 24 1 0 0 44,97 9,74 83,61% 16,39% 82,19% 17,81%
S14 91 43 10 36 2 0 0 69,38 11,51 86,81% 13,19% 85,78% 14,22%
S13 20 11 2 7 0 0 0 16,54 2,00 90,00% 10,00% 89,21% 10,79%
S12 124 48 25 39 12 0 0 74,08 32,45 70,16% 29,84% 69,54% 30,46%
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BesGr Gesamt Vollzeit W Vollzeit M Teilzeit W Teilzeit M Passiv W Passiv M PersKAP W PersKAP M Anteil W Anteil M
Anteil W
PersKAP

Anteil M
PersKAP

S11b 64 27 8 25 4 0 0 44,25 10,35 81,25% 18,75% 81,05% 18,95%
S09 10 7 0 3 0 0 0 9,29 0,00 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
S08a 181 79 14 74 14 0 0 130,17 24,31 84,53% 15,47% 84,26% 15,74%
S08b 119 52 8 55 4 0 0 89,16 11,02 89,92% 10,08% 89,00% 11,00%
S04 95 40 10 42 3 0 0 68,50 12,33 86,32% 13,68% 84,74% 15,26%
S03 122 63 13 45 1 0 0 96,18 13,52 88,52% 11,48% 87,68% 12,32%
S02 68 7 1 48 12 0 0 34,82 8,13 80,88% 19,12% 81,07% 18,93%
aT 6 2 4 0 0 0 0 2,00 4,00 33,33% 66,67% 33,33% 66,67%
Auszubildende 243 124 102 11 6 0 0 129,13 102,50 55,56% 44,44% 55,75% 44,25%
Summe 4503 1445 1634 1214 210 0 0 2136,78 1665,37 59,05% 40,95% 56,20% 43,80%

Laufbahnen Gesamt Vollzeit W Vollzeit M Teilzeit W Teilzeit M Passiv W Passiv M PersKAP W PersKAP M Anteil W Anteil M
Anteil W
PersKAP

Anteil M
PersKAP

hD 151 47 63 34 7 0 0 70,27 68,71 53,64% 46,36% 50,56% 49,44%
gD 1409 481 500 360 67 0 0 730,96 543,79 59,69% 40,24% 57,34% 42,66%
mD 1738 611 606 459 62 0 0 930,79 648,63 61,57% 38,43% 58,93% 41,07%
eD 543 84 267 160 32 0 0 184,49 285,80 44,94% 55,06% 39,23% 60,77%

Berufsgruppen Gesamt Vollzeit W Vollzeit M Teilzeit W Teilzeit M Passiv W Passiv M PersKAP W PersKAP M Anteil W Anteil M
Anteil W
PersKAP

Anteil M
PersKAP

Feuerwehr 393 20 360 2 11 0 0 21,14 368,00 5,60% 94,40% 5,43% 94,57%
Soz.päd. 274 116 43 103 12 0 0 189,66 51,01 79,93% 20,07% 78,80% 21,20%
sonst. Soz.dienst 551 237 41 228 32 0 0 398,87 62,17 84,39% 13,25% 86,52% 13,48%
Allg. Verw.dienst 1586 666 455 421 43 0 0 955,98 482,61 68,54% 31,40% 66,45% 33,55%
Techn. Dienst 459 95 218 107 39 0 0 170,22 246,04 44,01% 55,99% 40,89% 59,11%
Wiss. Dienst 47 17 5 23 2 0 0 32,31 6,67 85,11% 14,89% 82,90% 17,10%
Azubi ges. 243 124 102 11 6 0 0 129,13 102,50 55,56% 44,44% 55,75% 44,25%
Azubi Fw 36 5 31 0 0 0 0 5,00 31,00 13,89% 86,11% 13,89% 86,11%
Azubi Verw. 131 87 37 5 2 0 0 89,38 37,50 70,23% 29,77% 70,44% 29,56%
Azubi BBiG 61 26 29 3 3 0 0 26,77 29,00 47,54% 52,46% 48,00% 52,00%

Leitungsfunktion Gesamt Vollzeit W Vollzeit M Teilzeit W Teilzeit M Passiv W Passiv M PersKAP W PersKAP M Anteil W Anteil M
Anteil W
PersKAP

Anteil M
PersKAP

Fachbereichsleiter/in 16 2 14 0 0 0 0 2,00 14,00 12,50% 87,50% 12,50% 87,50%
Referatsleiter/in 17 4 12 1 0 0 0 4,80 12,00 29,41% 70,59% 28,57% 71,43%
Abteilungsleiter/in 52 23 25 3 1 0 0 25,30 25,80 50,00% 50,00% 49,51% 50,49%
Stellenleiter/in 188 62 98 20 8 0 0 77,17 104,31 43,62% 56,38% 42,52% 57,48%
Sachgebietsleiter/in 76 33 24 16 3 0 0 45,33 26,41 64,47% 35,53% 63,18% 36,82%
Leiter/in 35 18 5 11 1 0 0 26,95 5,90 82,86% 17,14% 82,05% 17,95%
(Kita-Leitungen)
GESAMT 384 142 178 51 13 0 0 181,54 188,42 50,26% 49,74% 49,07% 50,93%
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25125
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. 
Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung Braunschweig in 2024
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
26.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 06.02.2025 Ö

Sachverhalt:

Mit Mitteilung vom 14. April 2010, Drucksache 10763/10, wurde dem Finanz- und 
Personalausschuss erstmalig über die angefallenen und gestrichenen Überstunden bzw. 
Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig 
berichtet. Die Verwaltung wurde gebeten zu prüfen, ob zukünftig einmal pro Jahr berichtet 
werden kann, wie viele Über- bzw. Mehrarbeitsstunden je Organisationseinheit und Monat 
geleistet bzw. gestrichen wurden. Seitdem wurde regelmäßig berichtet, zuletzt dem FPDA 
mit Mitteilung vom 23.01.2024 für das Jahr 2023.  

Die entsprechenden Übersichten für das Jahr 2024 (sowie für das Jahr 2023 zum Vergleich) 
sind als Anlage beigefügt. 

Dr. Pollmann

Anlage/n:

- Anlage 1: Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig in 2023
- Anlage 2: Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig in 2024

TOP 13.2
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FB 10
1021 1 16 2

 

Lfd. 
Nr.

FB/Ref. (Anzahl 
VZÄ, Stand 
StPl. 2023

FK-Stand per 
31.01.

FK-Stand per 
28.02

FK-Stand per 
31.03.

FK-Stand per 
30.04.

FK-Stand per 
31.05.

FK-Stand per 
30.06.

FK-Stand per 
31.07.

FK-Stand per 
31.08.

FK-Stand per 
30.09.

FK-Stand per 
31.10

FK-Stand per 
30.11.

FK-Stand per 
31.12.

1 01* (48) 2033:39 1906:15 1842:06 1914:05 1838:17 1814:53 1648:05 1448:05 1336:17 1241:05 2065:21 1989:09
2 10 (187) 1114:24 1097:01 1087:22 1048:05 996:30 965:30 922:05 929:42 897:25 836:36 796:48 737:57
3 20 (140) 1878:30 1309:23 979:34 1048:54 1035:33 1030:37 1033:20 1017:32 986:03 969:41 1064:01 946:18
4 32 (311) 3568:10 3530:11 3596:28 3598:16 3548:07 3673:09 3734:37 3779:42 3818:31 3440:10 3257:09 3227:34
5 37 (438) 403:30 415:24 336:52 313:26 274:31 265:09 222:07 230:27 239:11 219:26 206:06 176:01
6 40 (155) 71:46 71:46 35:46 02:25 02:25 02:25 02:25 02:25 02:25 02:25 10:54 10:54
7 41 (68) 1891:45 1899:14 1981:26 1577:18 901:40 1654:44 1651:43 1685:24 1740:42 1356:41 1393:34 1357:52
8 50 (392) 6356:22 6601:24 5728:49 6660:09 6767:37 7025:52 7293:10 7477:58 7325:09 7122:12 7262:06 6975:16
9 51 (956) 1680:33 1638:41 1518:07 1744:56 1797:58 1844:22 1874:36 1935:47 1923:48 1820:03 1816:00 1564:06
10 60 (74) 190:57 190:57 194:07 194:07 189:42 189:42 213:32 193:32 181:19 181:19 181:19 181:19
11 61 (113) 1211:59 1242:31 1348:12 1340:00 1321:51 1404:25 1430:23 1498:19 1535:15 1434:57 1483:48 1314:16
12 65 (297) 1582:59 1684:43 1791:34 2004:07 1851:26 1923:23 2121:58 2405:13 2397:11 2218:39 2200:21 1926:02
13 66 (162) 3844:10 3931:21 4158:47 4085:17 3996:26 4173:39 4169:18 4242:39 4309:17 4329:18 4414:33 4349:21
14 67** (295) 1186:24 1201:03 1182:08 1232:07 1226:23 1227:34 1231:27 1216:41 1156:41 1234:00 1239:51 1197:09
15 68 ***(80) 832:01 854:59 4259:50 4374:34 4334:39 4615:22 2239:04 2124:04 2193:13 2059:41 2085:34 2057:58 * Anmerkung s. u.. 

16 Referate**** (248) 7686:57 7680:34 4518:06 4324:55 4397:51 4586:55 4552:32 4760:27 4752:12 4875:11 2546:48 2328:45
17 FB 06***** (41) 1710:44 1735:23
Gesamt 35534:06 35255:27 34559:14 35462:41 34480:56 36397:41 34340:22 34947:57 34794:39 33341:24 33734:57 32075:20

I. Überstunden bzw. Arbeitszeiten im Rahmen von speziellen Arbeitsflexibilisierungsregelungen auf den Freizeitkonten (FK)
 - mtl. Fortschreibung  -

Stand  03.01.2024

Anlage zur FPDA-Mitteilung: Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung Braunschweig in 2023

Anmerkung: Die in Vollzeitstellen umgerechnete Planstellenzahl je Organisationseinheit entspricht nicht der Anzahl der Teilnehmer/innen an der automatisierten Zeiterfassung. Diverse Führungskräfte und z. B. Beschäftigte mit fester Arbeitszeit nehmen nicht an der automatisierten Zeiterfassung teil. 
Die o. g. Stunden sind personenbezogen, nicht planstellenabhängig und verändern sich somit monatlich. Zeiten der Auszubildenden sind in dieser Aufstellung nicht enthalten. 

ab 15.11.23:
* FB 01 einschl. Ref. 0100, 0103, 0120, 0130
**** Referate 0110, 0140, 0150. 0300, 0412, 0413,
                    0414, 0500, 0650  
***** FB 06 einschl. Ref. 0600, 0610, 0660                       

* FB 01 einschl. Ref. 0103, 0120, 0300 (bis 14.11.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                     
** FB 67 einschl. Ref. 0670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*** FB 68 einschl. Ref. 0680 (ab 01.03.23) Anmerkung: die Summe Dezember 2023 wurde versehentlich falsch übertragen und nachträglich korrigiert.                                                                                                                                                                                                                                                                
**** Ref. 0100, 0101, 0110, 0130, 0140, 0150, 0412, 0413, 0414, 0500, 0600, 0610, 0650, 0660 (bis 14.11.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ab November unter Berücksichtigung 
der organisatorischen Änderungen in 

den Dez. I und III
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FB 10
1021 1 16 2  

Lfd. Nr.FB/Ref. 
(Anzahl VZÄ, 
Stand StPl. 
2023

Summe 
gestr. 
Zeiten 
per 
31.01

Summe 
gestr. 
Zeiten 
per 
28.02.

Summe 
gestr. 
Zeiten 
per 
31.03.

Summe 
gestr. 
Zeiten 
per 
30.04.

Summe 
gestr. 
Zeiten per 
31.05.

Summe 
gestr. 
Zeiten per 
30.06.

Summe 
gestr. 
Zeiten per 
31.07.

Summe 
gestr. 
Zeiten per 
31.08.

Summe 
gestr. 
Zeiten per 
30.09.

Summe gestr. 
Zeiten per 
31.10.

Summe gestr. 
Zeiten per 
30.11.

Summe gestr. 
Zeiten per 
31.12.

Gesamt 
gestr. Zeiten 
2023

1 01* (48) 07:00 13:08 10:52 05:03 13:45 19:08 13:32 21:34 15:15 11:31 93:22 15:09 239:19
2 10 (187) 44:49 110:03 37:19 49:16 61:10 70:55 58:19 86:35 58:22 36:21 67:43 39:04 719:56
3 20 (140) 71:22 107:32 127:16 37:18 26:24 75:26 32:36 48:00 46:47 21:07 56:35 39:27 689:50
4 32 (311) 64:54 38:26 48:19 26:27 26:45 53:22 49:49 53:33 38:02 46:03 29:38 19:27 494:45
5 37 (438) 00:48 01:33 03:21 01:10 10:30 01:24 06:27 06:26 06:16 03:09 11:37 05:58 58:39
6 40 (155) 10:18 08:21 13:48 09:00 11:04 06:22 04:39 10:39 29:20 09:06 06:02 04:46 123:25
7 41 (68) 16:40 43:03 13:43 04:45 11:52 30:35 12:55 32:02 20:03 09:34 26:25 24:05 245:42
8 50 (392) 39:10 50:49 154:55 35:44 50:03 31:23 39:10 20:22 117:06 26:49 55:23 16:43 637:37
9 51 (956) 108:09 86:01 96:27 80:15 74:16 135:11 112:58 112:09 139:50 72:35 173:19 73:28 1264:38
10 60 (74) 04:30 09:22 05:54 05:32 16:06 05:42 06:18 08:40 11:51 02:15 11:40 04:52 92:42
11 61 (113) 10:21 19:06 23:19 12:33 12:09 05:06 18:38 11:42 05:27 05:29 09:49 12:57 146:36
12 65 (297) 10:48 19:46 15:24 10:36 10:45 26:40 20:32 32:58 11:04 20:51 23:23 27:06 229:53
13 66 (162) 66:27 46:34 107:52 50:58 44:41 49:51 35:18 70:29 82:01 56:43 82:47 27:48 721:29
14 67** (295) 06:11 04:55 05:39 03:12 19:19 29:47 15:34 11:25 17:48 03:27 18:44 11:24 147:25
15 68 *** (80) 07:58 29:55 26:31 33:37 28:15 13:23 38:59 19:56 20:53 09:01 16:56 14:45 260:09
16 Referate**** (248) 110:59 212:46 168:11 97:16 141:46 174:04 101:55 144:51 164:48 151:53 51:05 14:47 1534:21
17 06 ***** (41) 37:48 27:24 65:12
Gesamt 580:24 801:20 858:50 462:42 558:50 728:19 567:39 691:21 784:53 485:54 772:16 379:10 7671:38

Anmerkung: Die in Vollzeitstellen umgerechnete Planstellenzahl je Organisationseinheit entspricht nicht der Anzahl der Teilnehmer/innen an der automatisierten Zeiterfassung. Diverse Führungskräfte und z. B. Beschäftigte mit fester Arbeitszeit 
nehmen nicht teil. Die o. g. Stunden sind personenbezogen, nicht planstellenabhängig und verändern sich somit monatlich. Zeiten der Auszubildenden sind in dieser Aufstellung nicht enthalten.  

II.Summe der gestrichenen Zeiten - jeweils monatlich -
 

Anlage zur FPDA-Mitteilung: Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung Braunschweig in 2023

Ab November unter Berücksichtigung der 
organisatorischen Änderungen in den Dez. I und III

ab 15.11.2023: 
*FB 01 einschl. Ref. 0100, 0103, 0120, 0130  
**** Referate 0110, 0140, 0150, 0300, 0412, 0413, 
0414,
                    0500, 0650   
***** FB 06 einschl. Ref. 0600, 0610, 0660 

* FB 01 einschl. Ref. 0103, 0120, 0300 (bis 14.11.2023)         
** FB 67 einschl. Ref. 0670     
*** FB 68 einschl. Ref. 0680 (ab 01.03.2023)                                                                                   
**** Ref. 0100, 0101, 0110, 0130, 0140, 0150, 0412, 0413, 0414, 0500, 0600, 0610, 0650, 0660   
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FB 10
1021 1 16 2

 

Lfd. Nr.FB/Ref. (Anzahl 
VZÄ, Stand 
StPl. 2024

FK-Stand 
per 

31.01.24

FK-Stand 
per 

29.02.24

FK-Stand 
per 

31.03.24

FK-Stand 
per 

30.04.24

FK-Stand 
per 

31.05.24

FK-Stand 
per 

30.06.24

FK-Stand 
per 

31.07.24

FK-Stand 
per 

31.08.24

FK-Stand 
per 

30.09.24

FK-Stand 
per 

31.10.24

FK-Stand 
per 
30.11.24

FK-Stand 
per 
31.12.24

1 01* (59) 2015:33 2056:07 1940:22 2013:16 2129:53 2324:48 2323:13 2242:22 2146:54 2159:54 2217:57 2263:52
2 06 ** (42) 1862:30 1917:22 2228:24 2322:05 2267:17 2269:38 2613:59 2408:50 2603:46 1928:35 2163:55 2395:01
3 10 (190) 689:29 681:27 634:37 634:37 636:24 694:32 673:18 657:30 631:00 595:01 527:09 495:57
4 20 (138) 875:18 1017:40 1086:58 1164:39 1065:28 1014:09 1075:04 1154:06 1240:22 1139:50 1235:33 1200:21
5 32 (312) 3294:03 3557:33 3572:24 3665:37 3672:54 3718:21 3819:08 3815:59 3868:01 3864:05 3856:09 3768:34
6 37 (462) 180:27 184:45 198:51 222:14 222:14 226:02 223:48 223:48 233:03 246:02 263:53 269:32
7 40 (155) 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 17:03 33:58 43:24 55:15 66:37 74:19 75:10
8 41 (68) 1362:23 1366:01 1355:39 1394:28 1470:36 1497:34 1451:57 1465:07 1466:24 1466:24 1490:56 1550:59
9 50 (405) 6934:52 7254:00 6956:09 6925:01 6670:38 6600:29 6905:28 6652:39 6714:11 6423:16 5884:42 5579:45
10 51 (962) 1527:55 1595:12 1628:57 1758:21 1829:53 1743:08 1893:12 1770:45 1861:49 1882:04 1849:59 1692:48
11 60 (73) 173:31 157:55 157:49 157:49 157:07 150:18 150:18 150:18 187:22 200:43 222:09 223:27
12 61 (115) 1291:39 1444:14 1527:25 1431:55 1416:58 1295:48 1378:37 1223:34 1245:37 1215:59 1204:29 1144:13
13 65 (297) 2112:30 2362:45 2299:06 2339:28 2286:49 2413:38 2616:23 2664:15 2757:16 2698:12 2549:46 2427:51
14 66 (162) 4283:19 4297:55 4311:06 4279:24 4176:16 4190:32 4299:34 4265:09 4383:54 4291:16 4671:45 4742:34
15 67*** (250) 765:39 932:52 923:36 951:18 994:58 1012:02 1037:40 982:21 933:12 875:12 865:44 852:22
16 68 ****(80) 2142:15 2340:08 2361:38 2352:27 2386:39 2340:25 2457:29 2437:24 2460:06 2286:43 2484:00 2452:44
17 Referate***** (239) 2652:02 2832:56 2897:55 2987:59 2909:09 2824:41 2940:26 3032:05 3066:48 2955:26 2967:04 2731:35
Gesamt 32171:53 34007:20 34089:24 34609:06 34301:41 34333:08 35893:32 35189:36 35855:00 34295:19 34529:29 33866:45

I. Überstunden bzw. Arbeitszeiten im Rahmen von speziellen Arbeitsflexibilisierungsregelungen auf den Freizeitkonten (FK)
 - mtl. Fortschreibung  -

Stand  03.01.2025

Anlage zur FPDA-Mitteilung: Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig in 2024

Anmerkung: Die in Vollzeitstellen umgerechnete Planstellenzahl je Organisationseinheit entspricht nicht der Anzahl der Teilnehmer/innen an der automatisierten Zeiterfassung. Diverse Führungskräfte und z. B. Beschäftigte mit fester Arbeitszeit nehmen nicht an 
der automatisierten Zeiterfassung teil. Die o. g. Stunden sind personenbezogen, nicht planstellenabhängig und verändern sich somit monatlich. Zeiten der Auszubildenden sind in dieser Aufstellung nicht enthalten. 

* FB 01 einschl. Ref. 0100, 0103, 0120, 0130 (ab 15.11.2023)
** FB 06 einschl. Ref. 0600, 0610, 0660 (ab 15.11.2023)                                                                              
*** FB 67; bis 31.12.2023 einschl. Ref. 0670; ab 01.01.2024 ohne Ref. 0670  
**** FB 68 einschl. Ref. 0680 (ab 01.03.2023)                                                                                                                                                             
***** Referate: 0110, 0140, 0150, 0300, 0412, 0413, 0414, 0500, 0650, 0670  (ab 01.01.2024)                                                                                                                   
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FB 10
1021 1 16 2  

Lfd. Nr.FB/Ref. (Anzahl 
VZÄ, Stand StPl. 
2024

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.01.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
29.02.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.03.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
30.04.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.05.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
30.06.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.07.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.08.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
30.09.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.10.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
30.11.24

Summe 
gestr. 

Zeiten per 
31.12.24

Gesamt 
gestr. 

Zeiten 2024

1 01* (59) 26:51 52:18 61:13 147:37 63:33 25:47 24:55 35:48 53:23 32:32 48:22 28:34 600:53
2 06 ** (42) 37:16 13:33 10:37 31:37 17:22 22:30 35:00 14:51 28:59 23:46 15:37 04:48 255:56
3 10 (190) 69:45 61:03 58:13 57:35 46:06 60:36 54:01 34:38 33:11 33:16 45:21 14:18 568:03
4 20 (138) 41:57 52:09 49:24 49:25 60:34 54:01 49:41 23:09 42:53 49:13 46:18 14:43 533:27
5 32 (312) 56:48 42:52 42:36 47:39 40:53 53:25 49:54 37:24 60:36 42:40 37:39 33:58 546:24
6 37 (462) 07:03 09:00 10:15 06:27 06:04 04:20 05:04 05:30 05:37 15:39 07:10 05:21 87:30
7 40 (155) 04:21 08:42 03:54 11:59 05:12 08:51 08:02 10:38 25:30 15:37 38:43 07:57 149:26
8 41 (68) 40:08 34:55 14:04 25:03 19:16 55:25 08:06 02:00 01:40 06:35 09:54 00:57 218:03
9 50 (405) 147:55 31:23 32:13 46:09 66:18 40:30 45:31 30:31 46:27 27:40 39:50 57:28 611:55
10 51 (962) 120:27 136:21 99:15 141:34 100:11 115:33 119:16 120:42 169:33 64:22 179:13 84:37 1451:04
11 60 (73) 14:51 08:49 05:37 10:48 13:20 10:48 13:32 20:49 04:46 03:32 08:52 01:12 116:56
12 61 (115) 10:43 10:04 12:46 30:07 03:48 04:21 09:01 14:29 06:02 06:09 05:22 14:10 127:02
13 65 (297) 27:16 22:19 23:31 17:48 21:08 21:02 31:09 16:17 38:25 28:21 10:03 15:06 272:25
14 66 (162) 61:25 54:30 49:10 91:09 70:06 52:21 101:35 62:28 102:13 82:18 66:03 48:31 841:49
15 67*** (250) 02:57 01:24 04:59 03:01 03:23 01:36 02:30 02:30 06:21 04:58 07:20 02:05 43:04
16 68 ****(80) 38:41 12:04 18:38 21:37 36:01 44:54 11:56 40:24 09:21 43:46 07:36 23:02 308:00
17 Referate***** (239) 54:40 94:59 59:34 90:16 48:47 39:45 52:18 67:06 50:29 68:47 49:49 37:47 714:17

         
Gesamt 763:04 646:25 555:59 829:51 622:02 615:45 621:31 539:14 685:26 549:11 623:12 394:34 7446:14

Anmerkung: Die in Vollzeitstellen umgerechnete Planstellenzahl je Organisationseinheit entspricht nicht der Anzahl der Teilnehmer/innen an der automatisierten Zeiterfassung. Diverse Führungskräfte und z. B. Beschäftigte mit fester 
Arbeitszeit nehmen nicht teil. Die o. g. Stunden sind personenbezogen, nicht planstellenabhängig und verändern sich somit monatlich. Zeiten der Auszubildenden sind in dieser Aufstellung nicht enthalten.  

II.Summe der gestrichenen Zeiten - jeweils monatlich -
 

Anlage zur FPDA-Mitteilung: Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig in 2024

* FB 01 einschl. Ref. 0100, 0103, 0120, 0130 (ab 15.11.2023)
** FB 06 einschl. Ref. 0600, 0610, 0660 (ab 15.11.2023)                                                                              
*** FB 67; bis 31.12.2023 einschl. Ref. 0670; ab 01.01.2024 ohne Ref. 0670  
**** FB 68 einschl. Ref. 0680 (ab 01.03.2023)                                                                                                                                                             
***** Referate: 0110, 0140, 0150, 0300, 0412, 0413, 0414, 0500, 0650, 0670  (ab 01.01.2024)                                                                                                                   
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24939
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Berufung eines Prüfers im Rechnungsprüfungsamt
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
08.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 Ö

Beschluss:

Der Beschäftigte Peter Meyer wird gem. § 154 Abs. 2 des Nieders. 
Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG - zum Prüfer beim Rechnungsprüfungsamt 
berufen.

Sachverhalt:

Dem Beschäftigten Peter Meyer wurde mit Wirkung vom 1. September 2024 der 
Dienstposten eines Prüfers in der Stelle 0140.20 Prüfbereich Technik im 
Rechnungsprüfungsamt übertragen. Die Zuständigkeit von Herrn Meyer erstreckt sich 
insbesondere auf die Prüfung des Fachbereichs 61 Stadtplanung und Geoinformation und 
des Referates 0610 Stadtbild und Denkmalpflege sowie die Prüfung von Verträgen 
(einschließlich der Vertragserfüllung) mit Architekten, Ingenieuren, Gutachtern u. ä. nach 
VgV/UVgO bzw. HOAI, abgeschlossenen Baumaßnahmen, Vergaben der Städt. Klinikum BS 
gGmbH und die technische Prüfung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat bestätigt, dass sich Herr Meyer im Rahmen seiner 
Einarbeitungszeit auf dem Dienstposten bewährt hat. Seine bisherigen Leistungen lassen 
erkennen, dass Herr Meyer für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Prüfers im 
Rechnungsprüfungsamt befähigt ist. Daher wird vorgeschlagen, ihn nunmehr zum Prüfer zu 
berufen.

Gemäß § 154 Abs. 2 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG - in der 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt 
Braunschweig vom 28. Februar 2012 obliegt die Berufung von Prüferinnen und Prüfern beim 
Rechnungsprüfungsamt dem Rat der Stadt Braunschweig. Hinderungsgründe im Sinne des 
§ 154 Abs. 4 NKomVG liegen in der Person von Herrn Meyer nicht vor.

Ein Personalblatt mit Angaben zur Person und zum beruflichen Werdegang von Herrn Meyer 
ist als Anlage beigefügt.

Dr. Pollmann
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Anlage/n:

-Personalblatt
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A b s e n d e r :

FDP-Fraktion im Rat der Stadt 25-24935
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

TikTok-Manager für die Stadt Braunschweig
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
06.01.2025

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur 
Beantwortung)

06.02.2025 Ö

Sachverhalt:
TikTok ist eine Social Media-Plattform, die vor allem bei jungen Nutzern beliebt ist. Doch 
die App ist höchst umstritten: wegen der Masse an Falschmeldungen und Propaganda, 
die dort unter anderem auf Betreiben Russlands geteilt wird, wegen Zensur durch Sperrung 
einzelner Begriffe oder Unterdrückung von Kritik, wegen Intransparenz über die 
gesammelten Daten, wegen der möglichen Einflussnahme durch die chinesische Regierung 
bis hin zu Spionageverdacht, und wegen der teils für Körper („Challenges“) und Psyche 
gefährlichen Inhalte. In diversen Ländern, darunter auch die USA, wird immer wieder über 
ein Verbot der App diskutiert.

Durch die schiere Menge an Daten und die mehrheitliche Versorgung von Servern und 
Rechenzentren mit Strom aus Kohle und Öl ist darüber hinaus die Klimabilanz des 
Unternehmens denkbar schlecht: Einer Schätzung von Greenly zufolge dürfte TikTok mehr 
Kohlendioxid produzieren als ganz Griechenland (https://www.n-tv.de/wissen/Schaetzung-
Tiktok-hat-hoeheren-CO2-Fussabdruck-als-Griechenland-article25435044.html).

Die Stadt Braunschweig möchte nun ihre Präsenz nach Facebook, Instagram, Youtube 
und LinkedIn auch auf diese Plattform ausweiten und hat deswegen die Stelle einer/eines 
TikTok-Managers/Managerin ausgeschrieben – eine Vollzeitstelle, je nach Ausbildung mit 
E11 oder E10 TVöD.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Wie begründet die Stadtverwaltung die Nutzung von TikTok in Anbetracht der o.g. Risiken 
und Kritikpunkte?

2. Wie geht die Verwaltung mit dem Thema Cybersicherheit in Bezug auf die App um 
(z.B. separate Infrastruktur)?

3. Inwieweit rechtfertigt das Anforderungsprofil (Betreuung des Kanals, Beratung der 
Verwaltung, Ergänzung des schon bestehenden Teams für Social Media) eine Vollzeitstelle 
der genannten Gehaltsstufe?    

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24935-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

TikTok-Manager für die Stadt Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
06.02.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 06.02.2025 Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der FDP-Fraktion vom 6. Januar 2025 nimmt die Verwaltung wie folgt 
Stellung:

1. Wie begründet die Stadtverwaltung die Nutzung von TikTok in Anbetracht der o.g. Risiken 
und Kritikpunkte?

Die Mediennutzung und das Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger hat sich in 
den letzten Jahren erheblich verändert. Traditionelle Medien wie Zeitungen und klassisches 
Fernsehen verzeichnen rückläufige Absatz- und Nutzerzahlen. Belastbare Studien zeigen 
eine starke Verlagerung des Medienkonsums hin zu den sozialen Medien. Für viele junge 
Menschen sind heutzutage soziale Medien und insbesondere die Plattform TikTok die 
meistgenutzte Informationsquelle. Angesichts dieser Entwicklungen ist es für die 
Stadtverwaltung von hoher Bedeutung, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich 
aufhalten. Indem sie auf diesem Wege über wichtige Themen und Veränderungen informiert 
werden, kann bei ihnen ein größeres Verständnis für das Handeln und Wirken der 
Verwaltung geschaffen werden. Zugleich kann sich die Stadt Braunschweig vorstellen und 
dadurch als potentielle Arbeitgeberin für junge Menschen an Relevanz gewinnen. Die 
Risiken und Kritikpunkte an TikTok wurden intensiv betrachtet. Im Ergebnis überwiegt jedoch 
zum aktuellen Zeitpunkt der Nutzen eines neuen Kanals. 

2. Wie geht die Verwaltung mit dem Thema Cybersicherheit in Bezug auf die App um 
(z.B. separate Infrastruktur)?

Die Verwaltung plant, TikTok auf einem ausschließlich dafür vorgesehenen Smartphone zu 
nutzen, welches nicht ins Stadtnetz eingebunden ist. So handhaben es auch andere 
Kommunen, die bereits über einen TikTok-Account verfügen.

3. Inwieweit rechtfertigt das Anforderungsprofil (Betreuung des Kanals, Beratung der 
Verwaltung, Ergänzung des schon bestehenden Teams für Social Media) eine Vollzeitstelle 
der genannten Gehaltsstufe?   

Die Stelle entspricht hinsichtlich des Gehalts (EGr. 11 TVöD) den bereits im Referat 0130 
Kommunikation vorhandenen Stellen im Bereich „digitale Medien“, da vergleichbare 
Tätigkeiten auszuüben sind. 

Ausweislich der Stellenausschreibung ist Aufgabenschwerpunkt zunächst der Aufbau und 
die Pflege des zentralen TikTok-Kanals der Stadtverwaltung Braunschweig. Themen müssen 
adressatengerecht festgelegt, geplant und umgesetzt werden. Dabei ist auch zu prüfen, 
welche Themen sich eignen und wie diese aufbereitet werden. Gleichzeitig muss 
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sichergestellt werden, dass auf Rückfragen, kritische Anmerkungen und – schlimmstenfalls - 
einen „Shit-Storm“ reagiert werden kann. Wie unter 1. bereits ausgeführt, soll nicht nur über 
Themen und wichtige Veränderungen innerhalb der Stadt Braunschweig informiert, sondern 
auch Werbung für die Arbeitgeberin Stadt Braunschweig betrieben werden.

In Abgrenzung zu anderen sozialen Medien handelt es sich bei der Plattform TikTok um eine 
reine Videoplattform für Kurzvideos. Deren Erstellung erfordert neben einer regelmäßigen 
Vor-Ort-Präsenz der TikTok-Managerin oder des TikTok-Managers auch eine besondere 
Kreativität.

Für diese Tätigkeiten wird, zunächst befristet (kw-2027-Vermerk), eine Vollzeitstelle benötigt. 
Vor dem Hintergrund, dass sich die Informationsquellen in den sozialen Medien und das 
Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger stetig verändern, ist anschließend eine 
Evaluation der erforderlichen personellen Ressourcen vorgesehen

Dr. Pollmann

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

Gruppe Die FRAKTION. BS im Rat der 
Stadt

24-24910
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Weiteren Verlust von Sozialwohnungen stoppen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
18.12.2024

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 22.01.2025 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 05.02.2025 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 Ö

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat erneuert seinen Beschluss zum Kommunalen Handlungskonzept für bezahlbaren 
Wohnraum 2017 und fordert die Verwaltung auf, pro Jahr weiterhin mindestens 
50 Belegungs- und Mietpreisbindungen anzukaufen. Sollte das nicht möglich sein, wird die 
Verwaltung gebeten jährlich zu berichten, welche Versuche sie konkret unternommen hat.

2. Die Verwaltung wird außerdem gebeten, die seit Jahren von der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig (GGB) vorgehaltene Fläche für Wohnen dem Bereich Wohnen tatsächlich zur 
Verfügung zu stellen.

3. Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept zur personellen und wirtschaftlichen Stärkung 
der Nibelungen Wohnbau GmbH zu erarbeiten, damit die von der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig zur Verfügung gestellten Flächen von der Niwo entwickelt und die 
entstehenden Wohnungen in den eigenen Bestand überführt werden können.

4. Zur besseren sozialräumlichen Verteilung der Sozialwohnungen und zum Ausgleich der 
Verluste der letzten Jahre sollen nach Möglichkeit in den folgenden Bereichen frühere 
Belegungs- und Mietpreisbindungen angekauft oder neue Sozialwohnungen 
entstehen: Veltenhof, Broitzem, Stöckheim und Wenden und in den statistischen Bezirken 
Hohetor (04), Neustadt (05), Hauptbahnhof (21), Zuckerberg (23), Alt Lehndorf (29), 
Ölper (36), Rühme West (40), Schuntersiedlung (44), Bienrode (46), Mastbruch (51), 
Lindenberg (52), Geitelde (57), Stiddien (58), Harxbüttel (62), Thune (63), Bevenrode (65) 
und Schapen (69).   

Sachverhalt:

Zu 1.
Mit Stellungnahme 24-23259-01 hat die Verwaltung mitgeteilt, dass ab dem Jahr 2021 
überhaupt keine Belegungs- und Mietbindungen angekauft wurden. Dazu wurde mündlich 
erläutert, dass der Grund darin liege, dass Wohnungsgesellschaften keine geeigneten 
Wohnung mehr zur Verfügung hätten. Das kann nicht einfach so hingenommen werden.

Zu 2.
Am 23. März 2021 wurde vom Rat der baulandpolitische Grundsatzbeschluss und am 
05. Juli 2022 die entsprechende Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung (22-19055) 
beschlossen. Ziel ist es, dass die Stadt Braunschweig eine aktive Bau- und Bodenpolitik 
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umsetzt und insbesondere bezahlbaren Wohnraum für breite Kreise der Bevölkerung schafft. 
So steht es im Beschluss. Tatsächlich hat die GGB sowohl in 2022 als auch in 2023 nicht 
einen Quadratmeter Boden für den Bereich zur Verfügung gestellt. Insgesamt hatte die GGB 
bis Mitte 2023 Flächen von insgesamt rund 2 Mio. Quadratmetern im Bestand.

Zu 3.
In 2023 gab es 147.100 Wohnungen in Braunschweig. Die städtische Nibelungen-Wohnbau 
GmbH (Niwo) hielt davon rund 7.500 Wohnungen. Das sind 5 %. Von den 
3.625 Sozialwohnungen (Stand 31.12.2021) hielt die Niwo 47,64 %, also 1.727 Wohnungen 
(Stellungnahme 24-23258-01). Dieser Trend dürfte sich durch die Baugebiete am Alsterplatz 
und in der Nordstadt weiter verstärkt haben. Daneben engagiert sich die Niwo auch in allen 
anderen sozialen Bereichen. Wohnungskonzerne bzw. private Vermieter beteiligen sich fast 
nicht. So hält bspw. der Vonovia Konzern nur 70 Sozialwohnungen (1,93 %) in 
Braunschweig. Wenn es jetzt darum gehen soll, dass die Sozialwohnungen nicht weiter 
abnehmen - von 2016 bis 2023 ist die Zahl von 4.081 auf 3.747 gesunken - dann muss das 
Unternehmen gestärkt werden, das sich hier immer engagiert hat und auch zukünftig 
engagieren wird. Und das bedeutet: Stärkung der Niwo. Hinzu kommt, dass die 
Grundstücksgesellschaft Braunschweig (GGB) seit Jahren große Flächen im Bestand hat, 
aber niemanden findet, der sie entwickelt. Eine gestärkte Niwo könnte dieser Partner sein 
und da sowohl die GGB als auch die Niwo städtische Gesellschaften sind, ist ein effektiver 
Prozess möglich.

Zu 4.
Mit Stellungnahme 24-23260-01 hat die Verwaltung Angaben zur räumlichen Verteilung der 
Sozialwohnungen gemacht. Hier ist zu erkennen, dass die genannten Stadtteile im Zeitraum 
von 2016 bis 2023 fast ihren gesamten Bestand an Sozialwohnungen verloren haben. 
In Broitzem sank die Zahl von 102 auf 4 Sozialwohnungen. In Wenden von 24 auf 5. 
In Veltenhof von 43 auf 1 und in Stöckheim blieben von 96 gebundenen Wohnungen noch 
14 übrig. Hier sollte entgegengesteuert werden. Falls möglich auch gerade durch den Ankauf 
von ausgelaufenen Bindungen.

In der Weststadt leben rund 9 % der Braunschweiger Gesamtbevölkerung, aber 58 % der 
Braunschweiger Sozialwohnungen sind hier zu verorten. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl 
von Stadtteilen, in denen es gar keine oder so gut wie keine Sozialwohnungen gibt. 
Im Sinne einer guten sozialräumlichen Verteilung besteht hier großer Handlungs- und 
Veränderungsbedarf.   

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

24-24910-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Weiteren Verlust von Sozialwohnungen stoppen
Organisationseinheit:
Dezernat III 
0600 Baureferat

Datum:
14.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis) 22.01.2025 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis) 05.02.2025 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis) 18.02.2025 Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung verweist auf die Mitteilung Drs.-Nr. 24-23390. Damit hat die Verwaltung im 
Jahr 2024 eine Übersicht über die Maßnahmen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in 
der Stadt Braunschweig vorgelegt und anhand einer Präsentation im AfSG sowie APH die 
Instrumente im Einzelnen aktuell bewertet. Auf der Grundlage dieser Mitteilung nimmt die 
Verwaltung zu den vier Punkten des Antrags Stellung:

Zu 1.) Das Kommunale Handlungskonzept für bezahlbaren Wohnraum wurde im Jahr 2017 
beschlossen (Drs.-Nr. 17-03839) und 2020 evaluiert. Der daraus resultierende 
Ratsbeschluss (Drs.-Nr. 19-11251) hat weiterhin Bestand. Wie bereits in der 
Gremienmitteilung Mitte letzten Jahres ausgeführt, finden die evaluierten Instrumente 
weiterhin konsequent Anwendung.  

Der bestehende Ratsbeschluss regelt bereits den Ankauf von 50 Belegungs- und 
Mietpreisbindungen p.a. In der o.a. Mitteilung hat die Sozialverwaltung ausgeführt: „Aufgrund 
der Bedeutung als eines vom Rat der Stadt beschlossenen Instrumentes zum Erhalt und der 
Erweiterung sozialen Wohnraums ist die Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe (ZSW) weiterhin 
kontinuierlich mit Wohnungsbaugesellschaften und mit privaten Vermieter:innen im 
Gespräch, um weitere Bindungen anzukaufen. Inwieweit dieses Instrument in den 
kommenden Jahren noch erfolgreich sein wird, wird aufgrund der Erfahrungen der 
vergangenen zwei Jahre eher kritisch gesehen.“ 

Beim Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen bedarf es der Bereitschaft der 
Eigentümer:innen. Die Erfahrungen 2022 bis 2024 zeigen, dass diese Bereitschaft derzeit 
eher nicht vorhanden ist. Die Verwaltung wird sich dennoch auch weiterhin um Ankäufe 
bemühen.

Zu 2.) Zentrale Aufgabe der GGB ist die Entwicklung und Erschließung von Wohn- und 
Gewerbegebieten. Ziel ist dabei im Wesentlichen die Bereitstellung von erschwinglichem 
Bauland zur Deckung des Wohnbedarfs und zur Förderung des kinder- und 
familienfreundlichen Wohnstandortes Braunschweig. Die GGB erwirbt Grundstücke, 
entwickelt und erschließt sie und veräußert sie an bauwillige Interessenten. Sie wird die 
Baugebiete in Wenden-West 1. und 2. BA, Glogaustraße-Süd, Rautheim-Möncheberg sowie 
Feldstraße-Süd, 1. BA für die Stadt entwickeln. Dabei ist die GGB auch dem Prinzip der 
Innenentwicklung unterworfen; zukünftige Wohnstandorte sollen im Außenbereich nur 
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entwickelt werden, wenn sie eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV haben. Darüber hinaus 
erfolgen regelmäßige Ankäufe von Grundstücken, um auch über Ersatz- oder Tauschland, 
z.B. für Landwirte, zu verfügen. Dies begründet einen Grundstücksbestand der GGB, der 
nicht mit verfügbarem Bauland gleichzusetzen ist.

Zu 3.) Die Stärkung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ist bereits eines der 
Instrumente in dem bestehenden Kommunalen Handlungskonzept. 

Auch wenn Wohnraumförderung grds. Ländersache ist, können - wie bereits in der o.a. 
Mitteilung unter Pkt. 2.8 ausgeführt -, Wohnungsbauprojekte in Braunschweig, die eine 
finanzielle Landesförderung erhalten, über das kommunale Wohnraumförderprogramm 
ergänzend unterstützt werden. Mit dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm könnte 
auch die NiWo gezielt gestärkt werden, sofern dieser Finanzierungsbaustein projektbezogen 
und unter Beachtung der beihilferechtlichen Regelungen neben der Landesförderung in 
Betracht kommt.
Bei Baugebietsentwicklungen der GGB ist die NiWo zudem regelmäßiger Ansprechpartner, 
um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit projektbezogen auszuloten.

Ein darüber hinaus gehendes Konzept zur personellen und wirtschaftlichen Stärkung der 
NiWo bedarf es aus Sicht der Verwaltung nicht.

Zu 4.) Hierzu verweist die Verwaltung auf Pkt. 2.5 der o.a. Mitteilung. Für alle sich in der 
Entwicklung befindenden und zukünftigen Baugebiete/Wohngebiete sieht die Verwaltung 
eine Quote von mindestens 30% vor. So wird auch einer Segregation entgegengewirkt.

Mit ihrer Mitteilung Mitte letzten Jahres kommt die Verwaltung ihrer Informationspflicht 
umfassend nach und wird dies auch weiterhin bei einer der wichtigsten sozialen Fragen 
unserer Zeit regelmäßig und unaufgefordert tun. 

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25180
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Klarstellungsbeschluss über § 3 der Haushaltssatzung 2025/2026
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
03.02.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 Ö

Beschluss:

In § 3 der Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Braunschweig wird der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen in der Stadt Braunschweig – abweichend von der am 17. 
Dezember 2024 beschlossenen Fassung der Haushaltssatzung (Anlage 1 zur DS 24-24845 
– für das 

Haushaltsjahr 2025 auf 209.985.900 Euro und für das 

Haushaltsjahr 2026 auf 322.267.400 Euro festgesetzt. 

Sachverhalt:

Im Rahmen der Endausfertigung des Haushaltsplans 2025/2026 ist aufgefallen, dass der 
dem Rat am 17. Dezember 2024 vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 
(Anlage 1 zur DS 24-24845) unter § 3 Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in 
der Stadt Braunschweig für die Jahre 2025 und 2026 vorsieht, die von den Beträgen 
abweichen, die sich aus der rechnerischen Zusammenfassung der Veränderungen 
gegenüber dem Haushaltsplanentwurf aus der Anlage 2.5 der DS 24-24845 ergeben. 

Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung zum Vorgriff auf spätere 
Haushaltsjahre für Investitionsmaßnahmen durch die Vergabe von Aufträgen, die erst in 
späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionstätigkeit führen. Die daraufhin in 
späteren Jahren zu leistenden Auszahlungen müssen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip 
in den jeweiligen Haushaltsjahren als Auszahlungen im Haushaltsplan veranschlagt werden, 
damit sie tatsächlich geleistet werden dürfen. Die Ausweisung der 
Verpflichtungsermächtigungen ist nicht ergebniswirksam. Die Veranschlagung der 
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ist in der Haushaltssatzung in der korrekten Höhe 
ausgewiesen. 

In der Anlage 1 der Haushaltsvorlage (Ds Nr.24-24845) sind aufgrund eines 
Übertragungsfehlers in § 3 der Satzung Gesamtbeträge für Verpflichtungsermächtigen für 
das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 220.821.300 Euro und für das Haushaltsjahr 2026 in 
Höhe von 287.316.000 Euro festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung der 
Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung (und 
der etwaigen vorgehenden Fachausschussberatungen) hätten in § 3 der Haushaltssatzung 
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als Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2025 
209.985.900 und für das Haushaltsjahr 2026 322.267.400 Euro richtigerweise festgesetzt 
werden müssen.

Die korrekten Gesamtbeträge für die Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich zwar im 
Ergebnis aus der Anlage 2.5 der DS 24-24845, allerdings müssen dafür sämtliche 
Verpflichtungsermächtigungen für die Einzelprojekte in der Anlage mit über 150 Seiten 
addiert und dem zutreffenden Haushaltsjahr zugeordnet werden. 

Auch im weiteren Text der Vorlage „Haushaltssatzung 2025/2026 der Stadt Braunschweig“ 
(Ds. Nr. 24-24845) sind die korrekten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen 
nicht aufgeführt. 

Um etwaige Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Haushaltssatzung 2025/2026 zu 
vermeiden, zumal gemäß § 119 Abs. 4 NKomVG der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung der Kommunalaufsicht im Rahmen der 
Haushaltssatzung bedarf, wird verwaltungsseitig empfohlen, einen klarstellenden Beschluss 
in Bezug auf den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in § 3 der 
Haushaltssatzung zu fassen.  

Die bisherige Terminplanung sah vor, den Doppelhaushalt 2025/2026 vor dem Gremienlauf 
zur Ratssitzung am 1. April 2025 zur Genehmigung an die Kommunalaufsicht zu 
übersenden. Ein klarstellender Ratsbeschluss in Bezug auf die 
Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung soll daher in der Ratssitzung am 18. 
Februar 2025 herbeigeführt werden, um keine Verzögerung eintreten zu lassen. Durch den 
Klarstellungsbeschluss zu einem späteren Zeitpunkt würde sich die Zeit der vorläufigen 
Haushaltsführung der Stadt Braunschweig verlängern, da die oben genannte Terminplanung 
nicht gehalten werden könnte.

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-24940
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Zukünftiges Vorgehen bei städtischen landwirtschaftlich 
verpachtete Flächen mit dem Ziel der Erhöhung der Artenvielfalt
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VIII -Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat

Datum:
10.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Umwelt- und Grünflächenausschuss (Vorberatung) 28.01.2025 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Entscheidung) 06.02.2025 Ö

Beschluss:

Die Stadt Braunschweig verpachtet zukünftig landwirtschaftlich genutzte Grundstücke unter 
der Berücksichtigung der im Sachverhalt angegebenen Regelungen zur Anlage von extensiv 
bewirtschafteten Biodiversitätsflächen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen im eigenen 
Eigentum. Die Übertragung auf die im Eigentum der Städtischen Gesellschaften befindlichen 
Grundstücke wird überprüft.

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung 
(FPDA) ergibt sich aus § 76 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 1 lit. e der Hauptsatzung der 
Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei dem 
dargestellten Ergebnis der zukünftigen Modalitäten zur Verpachtung städtischer 
landwirtschaftlich genutzter Grundstücke um eine Angelegenheit der Grundstücksgeschäfte. 
In der Sitzung des Umwelt- und Grünflächenausschusses (UGA) am 16.06.2022 wurde die 
Einrichtung eines Tagesordnungspunktes „Umstellung verpachteter landwirtschaftlicher 
Flächen auf ökologische Bewirtschaftung“ gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 der Geschäftsordnung 
beantragt. Aus der Diskussion entstand der Antrag der Ratsfraktionen Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und der SPD zum UGA am 03.11.2022, eine „Projektgruppe Ökolandbau“ 
einzurichten (DS: 22-19792).

Die Verwaltung hat diese entsprechende Gruppe mit Vertretungen aus der 
Landwirtschaftskammer, des Niedersächsischen Landvolk Braunschweiger Land e.V., des 
Ökolandbaus, des Dezernats VIII, der Unteren Naturschutzbehörde (UNB), der 
Liegenschaftsverwaltung, eines Beauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege und 
drei Mitgliedern des UGA, je ein Mitglied aus den drei größten Fraktionen, eingeladen. In der 
ersten Sitzung wurde Übereinstimmung erzielt, dass es gemeinsames Ziel ist, die 
Artenvielfalt zu erhöhen. Daher wurde der Arbeitskreis umbenannt in “Arbeitskreis Erhöhung 
der Artenvielfalt in der Agrarwirtschaft”.  In fünf Sitzungen und nach einer Pächterbefragung 
konnte das folgende gemeinsame Ergebnis entwickelt werden: 

1. Auf allen Acker- und Grünlandflächen der Stadt Braunschweig sowie ggf. ihrer 
Eigengesellschaften sollen extensiv bewirtschaftete Biodiversitätsflächen angelegt werden.

2. Die Anlage der Biodiversitätsflächen sollte dazu auf 10 % der Pachtflächen erfolgen, 
wobei diese flexibel als Streifen oder blockweise im Einvernehmen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) durch die Pachtenden zu gestalten sind.
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3. Die Auswirkungen von Streifen auf die Artenvielfalt und den Artenschutz ist umso höher, je 
breiter die Streifen sind. Die Mindestbreite beträgt daher in der Regel 12 m. Die Maße 
werden auf Grundlage der fachlichen Einschätzung zum Nutzen von Blüh- oder 
Ackerwildkrautstreifen von den Landwirten vorgeschlagen und mit der UNB abgestimmt.
4. Flächengestaltung im Grünland: mehrjährige Altgrasstreifen oder -flächen ohne Nutzung, 
keine Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Sie sollen mindestens 1,5 Jahre 
und höchstens drei Jahre an der gleichen Stelle belassen werden.

Flächengestaltung im Ackerland: Blüh- oder Ackerwildkrautstreifen ohne Nutzung, keine 
Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. In Einzelfällen sind Ausnahmen in 
Abstimmung mit der UNB zulässig.

5. Die Regelungen gelten zusätzlich zur Einhaltung der Standards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen (GLÖZ-Standard) sowie 
Folgeprogrammen bzw. entsprechender GAP-Regelungen der EU (Gemeinsame 
Agrarpolitik).

6. Bei der Nutzung von gleichwertigen freiwilligen Maßnahmen wie beispielsweise 
Ökoregelungen, AUK-Maßnahmen oder deren jeweiligen Folgeprogrammen im 
erforderlichen Flächenumfang erübrigt sich die zusätzliche Anlage von Biodiversitätsflächen 
(wie unter 2).

7. Die Umsetzung erfolgt sukzessiv, durch eine fristgerechte Änderungskündigung aller 
Pachtverträge (auch Risikopachtverträge) zum nächstmöglichen Zeitpunkt und Abschluss 
neuer Pachtverträge über eine Pachtdauer von in der Regel 3 bis zu 5 Jahren. Zur 
Sicherstellung des Pachtzeitraumes sind Flächentausche möglich. Kurzfristige 
Anschlussverträge werden auch zukünftig möglich bleiben, sofern die Flächenplanung das 
hergibt.
Pachtverträge mit jährlichen Laufzeiten sind möglich bei Flächen, die absehbar kurzfristig zur 
Verfügung stehen müssen.

8. Die Maßnahmen sollen möglichst auf oder angrenzend an städtischen Flächen verortet 
werden. Ausnahmen und notwendige Flächenumlegungen auf Flächen eines Betriebes 
innerhalb der gleichen Gemarkung sind möglich und einvernehmlich mit der UNB 
abzustimmen.
9. Zur Überprüfung der Regelungen übermitteln die Pachtenden einmal jährlich bis 
spätestens 31.12. eines Jahres für das Vorjahr die erforderlichen Informationen in digitaler 
Form (z.B. shape-Dateien, Betriebsspiegel und -karte oder andere geeignete Medien) an die 
UNB.

Gekeler

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25118
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2024 hier: Zustimmung zu über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 
NKomVG
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
27.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 Ö

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG 
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

1. Teilhaushalt Fachbereich Schule

Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostenart     427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kostenstelle     400-3000 Planung und Bildung

Für den Teilergebnishaushalt 40 werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 
140.000,00 € beantragt.

Haushaltsansatz 2024 (Aufwendungen): 0,00 €
außerplanmäßige beantragte Aufwendungen:   140.000,00 € 
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 140.000,00 €

Aus den oben genannten Haushaltsansätzen werden u. a. zwei Vorbereitungskurse 
einschließlich Sprachstandserhebungen im Rahmen der Schulbildungsberatung 
Braunschweig - SchuBS für neu zugezogene schulpflichtige Kinder und Jugendliche 
finanziert. Die dafür erforderlichen Mittel wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 
durch die Polititk eingebracht und dauerhaft im Budget des Fachbereiches Finanzen 
hinterlegt. Mit der Durchführung wurde die VHS Braunschweig per Dienstleistungsvertrag 
beauftragt. Mit Schreiben vom 21. November 2024 wurde nun die Jahresrechnung der VHS 
Braunschweig für die beiden Vorbereitungskurse aus 2024 in Höhe von 140.000,00 Euro 
übersandt. Daneben liegt noch eine weitere Rechnung für einen dritten Vorbereitungskurs 
vor (74.200 Euro, Rechnung vom 29. November 2024), die ebenfalls aus dem Budget des 
FB 40 beglichen werden muss. Zudem steht die Rechnungstellung für die 
Alphabetisierungskurse aus 2023 (rd. 29.000 Euro) und 2024 (rd. 55.200 Euro) noch aus.
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Aus Gründen der inhaltlichen Projektverantwortlichkeit sowie der Haushaltsklarheit werden 
die Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 aus dem Budget des Fachbereiches Schule 
beglichen. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 
2023/2024 nicht aus dem Budget des Fachbereiches Finanzen in das Budget des 
Fachbereiches Schule überführt. Da zwischen beiden Budgets keine gegenseitige 
Deckungsfähigkeit gegeben ist, müssen die Ansätze nun im Rahmen einer 
außerplanmäßigen Ausgabe umgesetzt werden, um die aufgelaufenen Rechnungen aus 
dem Budget des Fachbereiches Schule begleichen zu können.

Zur Deckung dienen die Planansätze für die Kurse im Budget des Fachbereiches Finanzen.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag in €

Minderaufwendungen 1.25.2710.01 / 
431510

Volkshochschulen / 
Zuschuss a·n verb. 
Unternehmen

140.000,00 

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25036
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2000 €
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
27.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 11.02.2025 N

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit 
§ 26 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der 
Rat über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 
16. Februar 2010 hat der Rat für Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von 
der in der Verordnung geregelten Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss 
Gebrauch gemacht. Bezüglich der Zuwendungen über 2.000 € wird auf die ebenfalls in der 
heutigen Sitzung vorgelegte Ratsvorlage verwiesen.
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen. 
 
Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Nach einem Jahreswechsel wird regelmäßig eine hohe Zahl an Zuwendungen zur 
nachträglichen Zustimmung gemeldet, da einheitlich alle noch im Vorjahr 
bekanntgewordenen Zuwendungen diesem Haushalts-/Kalenderjahr zugeordnet werden.

Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger
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Anlage/n:
Anlage 1 (VA) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2024)
Anlage 2 (VA) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2024)
Anlage 3 (VA) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)
Anlage 4 (VA) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2025)
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 1

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2024)

Referat 0100

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

195,00 €

1 Aerodata AG Gerahmtes Bild mit Braunschweig-Motiv des Künstlers Leslie G. 
Hunt (limitierte Auflage 20 Exemplare / Nummer 3/20) 
anlässlich des Unternehmensbesuchs von Oberbürgermeister 
Dr. Kornblum am 18. November 2024

Sachspende

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

100,00 €1 Rosmarie Allee Spende an die Ortsfeuerwehr Lehndorf

Kettenzuwendung

150,00 €2 Ambet e.V. Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel

1.500,00 €3 BKTS Baukranservice 
GmbH & Co. KG

Spende an die Ortsfeuerwehr Rautheim

400,00 €4 Eric Gerecke Spende an die Ortsfeuerwehr Rautheim Abteilung Kinder- und 
Jugendfeuerwehr

120,00 €5 Ingrid Hielscher Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel Abteilung 
Jugendfeuerwehr

500,00 €6 Meyer-Felske Spende an die Ortsfeuerwehr Leiferde Abteilung 
Jugendfeuerwehr

113,05 €7 Öffentliche Versicherung 
Finanzcenter 
Watenbüttel, Florian Obst

Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel

150,00 €8 Florian Alexander Orth Spende an die Ortsfeuerwehr Rühme

300,00 €9 Martin Osterloh Spende an die Ortsfeuerwehr Timmerlah

800,00 €10 Karl Rofe Spende an die Ortsfeuerwehr Leiferde Abteilung Kinder- und 
Jugendfeuerwehr

250,00 €11 Stefan Schwarz Spende an die Ortsfeuerwehr Leiferde

250,00 €12 Martin Wasmus Spende an die Ortsfeuerwehr Dibbesdorf

1.643,04 €

13 Wir helfen Kindern e.V. 144 Teddybären mit weißen, bedruckten T-Shirts zur 
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Notlagen

Sachspende

Seite 1
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Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

1.100,00 €1 Achim-Brandes-Stiftung Zuschuss zur Anschaffung von 25 Ukulelen für den Unterricht 
der GS Diesterwegstraße

70,00 €

2 DEHOGA Kreisverband 
Region Braunschweig-
Wolfenbüttel e. V.

Ein 30-l-Fass Wolters Premium für den Unterricht "Arbeiten mit 
der Geräteschankanlage" der Johannes-Selenka-Schule

Kettenzuwendung

Sachspende

163,91 €3 Eintracht Braunschweig 
Stiftung

Zuschuss zu Lebensmitteln für die AG "Grundschule ín 
Bewegung" der GS Diesterwegstraße

11,07 €

4 Elternhilfsgemeinschaft 
der GS Broitzem

Zwei Bücher für die Jugendbuchwoche

Kettenzuwendung

Sachspende

130,00 €

5 Förderverein der GS 
Gartenstadt

Eine Lesung der Autorin Annette Mierswa im Rahmen der 
Jugendbuchwoche

Sachspende

335,00 €

6 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

152 Gebäckstücke zum NikolaustagSachspende

368,00 €

7 Förderverein der GS 
Hinter der Masch

Eine Lesung der Autorinnen Annette Roeder und Anja JanottaSachspende

101,85 €

8 Förderverein der GS 
Lehndorf

Bretter für den TöpferunterrichtSachspende

301,15 €

9 Förderverein der GS 
Lehndorf

Bastel- und Tonpapier für den UnterrichtSachspende

66,86 €

10 Förderverein der GS 
Querum

Vier Trennwände für die Lernbüros

Kettenzuwendung

Sachspende

286,20 €

11 Förderverein der GS 
Querum

Neunzehn Kopfhörer für den UnterrichtSachspende

69,99 €

12 Förderverein der GS 
Rautheim

Ein Bluetooth-Lautsprecher für den Musikunterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

7,49 €

13 Förderverein der GS 
Rautheim

Ein Mikrofon-Klemmhalter

Kettenzuwendung

Sachspende

Seite 2

Anlage 1

(VA)

TOP 24

32 von 50 in Zusammenstellung



Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

66,94 €

14 Förderverein der GS 
Rautheim

Ein Mikrofonständer für Aufführungen in der Aula

Kettenzuwendung

Sachspende

107,44 €

15 Förderverein der GS 
Rautheim

Zwölf Unihockeyschläger für den SportunterrichtSachspende

324,70 €

16 Förderverein der GS 
Rautheim

20 Tischtrennwände für KlassenarbeitenSachspende

382,59 €

17 Förderverein der GS 
Rautheim

Zwei Handmikrofone für Aufführungen in der AulaSachspende

217,00 €

18 Förderverein der GS 
Rautheim

20 Kindergehörschutze für konzentriertes Arbeiten im UnterrichtSachspende

350,00 €19 Gaußschulheim 
Oderbrück

Zuschuss zur Traueranzeige des Gym. Gaußschule für Dr. 
Wolfram Keller

400,00 €20 Gemeindeunfall-
Versicherungsverband

Zuschuss zur Förderung des Schulsanitätsdienstes der IGS 
Heidberg (Reanimationspuppe, Kühlkissen etc.)

300,00 €21 Sven Schmieder Zuschuss zur Durchführung des "Pop Chor Till Seifert" der 
Grundschule Ilmenaustraße (Produktions- und 
Beförderungskosten)

623,56 €

22 Schulverein der RS John-
F.-Kennedy-Platz

Ein Zugang zur Software Web-UntisSachspende

700,00 €23 Stiftung Wilhelm und 
Elisabeth Bartels

Zuschuss zur Anschaffung eines Spikeball-Sets für das 
Gymnasium Gaußschule

500,00 €

24 Jan Würthwein Arbeitsstunden an der Mensatechnik der IGS Franzsches FeldSachspende

Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

300,00 €1 Lions Club Braunschweig Spende Raabe-Haus

Seite 3
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Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

750,00 €

1 Merwe Meyer und Dr. 
Tjark Siedentop

Zwei Büsten von Hermann Siedentop: 
1. Selbstbildnis, moderner Bronzeguss nach dem Originalgips
von 1925
2. Büste seiner Gattin Elisabeth, geb.  Erdle, moderner
Bronzeguss nach dem Originalgips von 1926

Sachspende

Referat 0414

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

150,00 €1 Claudia Leithner Projekt "Restaurierungspaten gesucht" - Restaurierung eines 
Briefbuches der Stadt aus dem 17. Jahrhundert

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

720,00 €1 Spangenberg Textilien 
GmbH

Spende für die allgemeine Arbeit der Kitas Lindenbergsiedlung, 
Pfälzerstraße, Gartenstadt, Dorothea-Erxleben-Straße, 
Gliesmarode und Kasernenstraße von je 120,00 €

Fachbereich 67

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

250,00 €1 Dr. Anja Blankenburg EB-3.4 Ereignisbaum Ereignisbaumwiese Westpark

500,00 €2 Jan Grippenkoven FB 67 Spende 2002-1835 Ereignisbaum 
Wilhelm-Bode-Str.

250,00 €3 Katrin Heuchert FB 67 Spende Stadtbaum Kanzlerfeld

300,00 €4 Prof. Dr. Birgit Kleinschmit FB 67 Spende SB-F21-151 Stadtbaum Leuschnerstraße

250,00 €5 Nina Kruschewski FB 67 Spende EB-2.1 Sumpf. Ereignisbaum

1.800,00 €6 Reinhard Probst FB 67 Spende EB-8.2 Ereignisbaum Ereigniswiese Westpark

250,00 €7 Klaus-Dieter Quischinsky FB 67 Spende BP St3 22 Ereignisbaum Bürgerpark

1.800,00 €8 Jan Walker FB 67 Spende Eb-2.1 Ereignisbaum Madamenweg

Seite 4
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 2

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2024)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

300,00 €1 Horst-Udo Ahlers Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €2 Alarmtechnik GmbH 
Diedr. Buschmann + 
Hoffmann

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

150,00 €3 Auditax GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

500,00 €4 Konstantin Barrmeyer Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €5 Jürgen Böer und Ulrike
Herrmann-Böer

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

300,00 €6 Dr. Stefanie Bucher-
Pekrun

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

250,00 €7 Markus-Michael Bührig Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

250,00 €8 Anja Bührig-Sievers Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

283,25 €9 C1 Cinema Braunschweig 
GmbH

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

150,00 €10 Dr. Hans-Henning Dette Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

500,00 €11 Ingeborg Ehlers-Dönni Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

475,00 €12 Basketball Löwen Erlös 
Social Gameday

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

500,00 €13 Anne Friedrichs Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €14 Helmut Giffhorn Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche
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Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

1.000,00 €15 gross + partner 
Steuerberatungsgesellschaft 
PartGmbH

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

120,00 €16 Norbert Hauser Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

500,00 €17 Ilka und Joachim 
Hausherr

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

250,00 €18 Michael Heda Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

150,00 €19 Uta Heißer Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €20 HFH Herbst Gabelstapler 
und Lagertechnik GmbH

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

250,00 €21 Dr. Ing. Henning Imker Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

500,00 €22 Dorothea Kirsch-Tietz 
und Andreas Tietz

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

600,00 €23 Gudrun Kleinert Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €24 Doris und Bernd-Jürgen 
Krahn

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €25 Heinz-Werner 
Kretschmann

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

100,00 €26 Ivana und Christoph Le 
Claire

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

100,00 €27 Ivana und Christoph Le 
Claire

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

300,00 €28 Hagen Leyendecker Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

150,00 €29 Christiane Lyre und Bernd 
Spätlich

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €30 Maria-T. und Erich 
Mannebach

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche
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Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

200,00 €31 Christina Markwort Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €32 Heidemarie Nuernberger Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €33 Andreas Schier Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

100,00 €34 Armgard Schmidtmann Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

198,73 €35 Gary Schwarzer Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €36 Dagmar Stein Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

150,00 €37 Oliver Stein Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

200,00 €38 Volksbank BRAWO eG Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

1.000,00 €39 Martin Wagner Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

150,00 €40 Waldhaus Ölper 
Eckehard Ossada e.K.

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 3

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

150,00 €1 Klaus Behrens Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel Abteilung 
Jugendfeuerwehr

1.000,00 €2 Joachim Ebeling Spende für die Ortsfeuerwehr Rühme

500,00 €3 Autohaus GmbH Felske Spende an die Orsfeuerwehr Leiferde

200,00 €4 Anja & Till-Ole Hallmann-
Böhm

Spende an die Ortsfeuerwehr Dibbesdorf Abteilung Kinder- und 
Jugendfeuerwehr

709,00 €5 Maring GmbH Spende an die OF Waggum Nebelmaschine

150,00 €6 Jens Marschner Spende an die Ortsfeuerwehr Thune

150,00 €7 Reinhard Michaelis Spende an die Ortsfeuerwehr Lehndorf

150,00 €8 Günther Müller Spende an die Ortsfeuerwehr Lehndorf

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

400,00 €1 DM GmbH Co. KG Spende der dm-Filiale am Donauknoten für die Kinder-
Holzwerkstatt des KJZ Rotation

1.500,00 €2 Niedersächsische Lotto-
Sport-Stiftung

Spende für das Projekt "Streetball on Tour" des Kinder- und 
Jugendzentrums Roxy
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 4

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2025)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

200,00 €1 Dr. Christian Jördens Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

800,00 €2 Matthias Koldewey Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25037
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
28.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 06.02.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 Ö

Beschluss:

1. Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.

2.1 Der Annahme der Zuwendung im Rahmen einer Erbschaft von Herrn Hans Walter 
Heinrich Ballüer wird zugestimmt.

2.2 Für den Fall, dass sich aus dem weiteren Verfahren eine Überschuldung des Nachlasses 
herausstellen sollte, wird die Verwaltung ermächtigt, die für eine Ausschlagung des 
Nachlasses erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Sachverhalt:

Zu 1.:

Gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit 
§ 26 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der 
Rat über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 
16. Februar 2010 hat der Rat für Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von 
der in der Verordnung geregelten Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss 
Gebrauch gemacht, so dass hiermit lediglich ein Beschlussvorschlag bezüglich der 
Zuwendungen über 2.000 € vorgelegt wird. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen.  

Eine weitere Besonderheit sind Zuwendungen von Ratsmitgliedern, sonstigen Mitgliedern 
von Ausschüssen, Stadtbezirksräten oder von der Oberbürgermeisterin oder dem 
Oberbürgermeister. Nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG ist ausschließlich der Rat zuständig 
für die Beschlussfassung über Verträge mit dem vorgenannten Personenkreis. Bei 
Zuwendungen handelt es sich formell um Schenkungsverträge. Demnach müssen alle 
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Spenden und Zuwendungen des vorgenannten Personenkreises dem Rat zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden.
 
Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Nach einem Jahreswechsel wird regelmäßig eine hohe Zahl an Zuwendungen zur 
nachträglichen Zustimmung gemeldet, da einheitlich alle noch im Vorjahr 
bekanntgewordenen Zuwendungen diesem Haushalts-/Kalenderjahr zugeordnet werden.

Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Zu 2.1 und 2.2:

Herr Ballüer hat in seinem Testament verfügt, dass sein Vermögen “unter bedürftigen 
Familien und Alleinerziehenden zugunsten deren Kindern im Bereich der Stadt 
Braunschweig verteilt wird“ und mit der Umsetzung die Stadt Braunschweig beauftragt.

Die Verwaltung hat nach externer rechtlicher Beratung einen Erbschein beantragt und Ende 
des Jahres 2024 erhalten. 

Die Verwaltung kann nunmehr eine Vermögensermittlung sowie die sonstige Abwicklung der 
Erbschaft (bspw. Wohnungsauflösung) vornehmen. Nach Abzug der der Verwaltung 
entstehenden Kosten soll das verbleibende Vermögen dem treuhänderisch von der Stadt 
Braunschweig verwalteten Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche 
zugutekommen. Für verbleibendes Sachvermögen (Möbel etc.) sollen gesonderte 
Verwertungsmöglichkeiten eruiert werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass (neben dem vermutlichen Vermögen von rd. 
100.000 €) auch Schulden des Erblassers existieren. Dies gilt aber nicht als wahrscheinlich. 
Wird der Verwaltung eine solche Überschuldung bekannt, könnte sie die Erbschaftsannahme 
wegen eines Irrtums in Bezug auf den Nachlass anfechten, was als Ausschlagung der 
Erbschaft wirkt.

Geiger

Anlage/n:
Anlage 1 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2024)
Anlage 2 (Rat) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2024)
Anlage 3 (Rat) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025) 
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 1

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2024)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.200,00 €1 Christoph Lachmund-
Sturm

Spende an die Ortsfeuerwehr Leiferde Abteilung Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Beschaffung Pullover

250,00 €2 Öffentliche Versicherung 
Braunschweig

Spende an die Ortsfeuerwehr Geitelde

Kettenzuwendung

125,00 €3 Öffentliche Versicherung 
Braunschweig

Spende an die Ortsfeuerwehr Bienrode Abteilung 
Kinderfeuerwehr

Kettenzuwendung

Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

1.000,00 €1 Baugenossenschaft 
>Wiederaufbau< eG

Zuschuss zur Durchführung des "Pop Chor Till Seifert" der 
Grundschule Ilmenaustraße (Produktions- und 
Beförderungskosten)

Kettenzuwendung

1.000,00 €2 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Förderung der Handball-AG der GS Ilmenaustraße 
(Materialkosten, Teamshirts, Geschenke, Reisekosten)

Kettenzuwendung

600,00 €3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zum Erwerb von 43 Büchern für die Schulbücherei 
der RS John-F.-Kennedy-Platz

Kettenzuwendung

300,00 €4 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Zuschuss zur Durchführung einer Autorenlesung an der 
Grundschule Am Schwarzen Berge

Kettenzuwendung

300,00 €

5 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Einkauf von Büchern für die Schulbücherei der GS Gartenstadt

Kettenzuwendung

Sachspende

4.099,00 €6 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Anschaffung eines Telepräsenzavatars zur Ausleihe für 
erkrankte Schülerinnen und Schüler

130,00 €

7 Förderverein der GS 
Bebelhof e.V.

Durchführung einer Autorenlesung

Kettenzuwendung

Sachspende

Seite 1

TOP 25

42 von 50 in Zusammenstellung



Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

885,00 €

8 Förderverein der GS 
Bebelhof e.V.

Stickerhefte und Aufkleber für den Unterricht von der Firma 
Lumis Medien

Kettenzuwendung

Sachspende

223,08 €

9 Förderverein der GS 
Bebelhof e.V.

Ein gesundes Frühstück für die Kinder

Kettenzuwendung

Sachspende

357,52 €

10 Förderverein der GS 
Mascheroder Holz

41 Rechenrahmen für den Unterricht

Kettenzuwendung

Sachspende

312,02 €

11 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

150 Zeugnismappen für die Aushändigung der Abiturzeugnisse

Kettenzuwendung

Sachspende

375,00 €

12 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

25 Bücher für die Schulbücherei

Kettenzuwendung

Sachspende

332,00 €

13 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Erneuerung der Elektrodenkassetten für zwei Defibrillatoren

Kettenzuwendung

Sachspende

317,97 €

14 Förderverein des Gym. 
Raabeschule

Ein Regal für die Schulmaterialien im Kunstraum

Kettenzuwendung

Sachspende

653,00 €15 Förderverein des Gym. 
Ricarda-Huch-Schule

Erwerb von Eintrittskarten für das Staatstheater (124 Karten für 
"Momo" und 81 Karten für "Der zerbrochene Krug")

Kettenzuwendung

83,82 €

16 Förderverein des 
Lessinggymnasiums

Heizer, Reiniger, Thermometer und Fischfutter für das 
Schulaquarium

Kettenzuwendung

Sachspende

60,00 €

17 Förderverein des 
Lessinggymnasiums

Eine Walderlebnisführung während der Projektwoche

Kettenzuwendung

Sachspende

895,00 €

18 Geberit Vertriebs GmbH Eine Flow-Fit-Pressbacke, eine Handpresse und 
Verbrauchsmaterialien für den Unterricht der Heinrich-Büssing-
Schule

Kettenzuwendung

Sachspende

2.690,00 €

19 Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen

Wöchentliche Lieferung von Obst und Gemüse an die GS 
Gartenstadt im Rahmen eines EU-Schulprogramms im Jahr 
2024

Sachspende
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Fachbereich 40

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

910,00 €20 Stiftung - Unsere Kinder 
in Braunschweig c/o VW 
Financial Services

Zuschuss zur Durchführung einer Autorenlesung an der GS 
Diesterwegstraße

Kettenzuwendung

250,00 €21 Verein der Ehemaligen 
der Gaußschule, Gym. 
Am Löwenwall

Zuschuss zur Traueranzeige für Dr. Wolfram Keller

Kettenzuwendung

569,95 €22 Verein der Ehemaligen 
der Gaußschule, Gym. 
Am Löwenwall

Anschaffung eines speziellen Motors für den Physikunterricht

Kettenzuwendung

1.856,40 €23 Verein der Ehemaligen 
der Gaußschule, Gym. 
Am Löwenwall

Anschaffung von Klemmschienen für den Musikraum

Kettenzuwendung

90,00 €24 Verein der Ehemaligen 
der Gaußschule, Gym. 
Am Löwenwall

Zuschuss zur Anschaffung von zehn Fußbällen für den 
Sportunterricht

Kettenzuwendung

Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

135,00 €

1 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Übernachtungskosten für zwei Musikerinnen des Jugend-
Sinfonie-Orchesters im Rahmen des Niedersächsischen 
Orchesterwettbewerbs in Papenburg am 17. November 2024

Kettenzuwendung

Sachspende

400,74 €

2 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Essen und Getränke für die Weihnachtsfeier des Jugend-
Sinfonie-Orchesters

Kettenzuwendung

Sachspende

237,00 €

3 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Übernachtungskosten für sechs Musikerinnen und Musiker des 
Jugend-Sinfonie-Orchesters im Rahmen des 
Niedersächsischen Orchesterwettbewerbs in Papenburg am 17. 
November 2024

Kettenzuwendung

Sachspende

Referat 0412

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

3.000,00 €

1 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Projekt "Ferien am Bücherpool"Sachspende

1.150,00 €

2 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Projekt "Rucksack-Bibliothek -   LEsel unterwegs 2024/2025"

Kettenzuwendung

Sachspende
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Referat 0412

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.500,00 €

3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Projekt "Auf dem Weg zum Buch"Sachspende

3.026,20 €

4 Jürgen vom Hoff Diverse Literatur StadtbibliothekSachspende

Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

5.750,00 €

1 Lotte Reimers 23 Gefäße (Künstlerkeramik), Steinzeug, 1995-2020 von Lotte 
Reimers

Sachspende

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

341,10 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Spendengeld für einen Ausflug ins Tropical Islands mit den 
Kindern der Spielstube Hebbelstraße

Kettenzuwendung

7.140,00 €2 Braunschweigische 
Landessparkasse

Zuwendung aus Sponsoringvereinbarung für ein neues 
Klettergerüst zur Neugestaltung der Spielfläche auf dem Kinder- 
und Jugendzeltplatz Lenste

300,00 €

3 Braunschweigische 
Landessparkasse

Im Rahmen der Aktion Wetbags statt Einwegplastiktüten
spendet die BLSK Wetbags im Wert von 300,00 € an das 
Kinder- und Familienzentrum Hondelage

Kettenzuwendung

Sachspende

Fachbereich 67

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

12.783,53 €1 Kinderschutzhaus e.V. Lieferung und Einbau einer Schaukelkombination mit 
Vogelnestschaukel für das Kinderschutzhaus Ölper, Celler 
Heerstraße 64, 38114 Braunschweig

Seite 4
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 2

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2024)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

1.546,00 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

Kettenzuwendung

225,00 €2 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

Kettenzuwendung

2.500,00 €3 Horst Rüdiger Drake Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

120,56 €4 Ev.-luth. Kirchenverband 
Braunschweig

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

146,69 €5 Ev.-luth. Kirchenverband 
Braunschweig

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

2.000,00 €6 Elizabeth Harding Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

400,00 €7 PSD Bank Braunschweig 
eG

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

Kettenzuwendung

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

45.000,00 €1 Jüdel-Stiftung Weihnachtsbeihilfe der 
Jüdelstiftung für Braunschweiger 
Familien mit wenig Einkommen

Braunschweiger Familien mit 
wenig Einkommen
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 3

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

250,00 €1 Öffentliche Versicherung 
Braunschweig

Spende an die Ortsfeuerwehr Bienrode

Kettenzuwendung

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

4.000,00 €1 Braunschweigische 
Sparkassenstiftung

Spende für ein neues Klettergerüst für den Kinder- und 
Jugendzeltplatz Lenste

2.937,00 €

2 Funke Medien 
Niedersachsen GmbH

Tageszeitungen im Rahmen des Taki-Projektes der 
Braunschweiger Zeigung für diverse Kitas im Wert von
2.937,00 €

Sachspende

15.000,00 €3 Öffentliche Versicherung 
Braunschweig

Versand von Elternbriefen (Übernahme von Beschaffungs- und 
Portokosten)

7.000,00 €4 Stiftung 
Braunschweigischer 
Kulturbesitz

Spende für ein neues Klettergerüst für den Kinder- und 
Jugendzeltplatz Lenste
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A b s e n d e r :

Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt

25-25146
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Bewertung des RECUP-Systems und Potenzial einer 
Einwegverpackungssteuer
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.01.2025

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur 
Beantwortung)

06.02.2025 Ö

Sachverhalt:
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit einer kommunalen Steuer auf 
Einwegverpackungen eröffnet Städten neue finanzielle Gestaltungsspielräume. Mit Blick 
auf das Tübinger Modell und die bestehenden Maßnahmen in Braunschweig bitten wir die 
Verwaltung um eine finanzielle Bewertung der Situation und möglicher zukünftiger 
Maßnahmen.

Wir bitten um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie haben sich die Abfallbeseitigungskosten in der Innenstadt in den letzten fünf Jahren 
entwickelt, insbesondere im Hinblick auf Einwegverpackungen und -becher?

2. Wie verhielten sich bisher die Kosten des RECUP-Systems mit etwaigen Einsparungen 
bei den innerstädtischen öffentlichen Abfallentsorgungskosten?

3. Welche potenziellen Einnahmen könnten sich durch die Einführung einer Steuer auf 
Einwegverpackungen analog zum Tübinger Modell für Braunschweig ergeben?   

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

25-25146-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Bewertung des RECUP-Systems und Potenzial einer 
Einwegverpackungssteuer
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
06.02.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (zur Kenntnis) 06.02.2025 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN vom 24.01.2025 (DS 25-25146) nimmt 
die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Zu Frage 1:

Gesonderte Erhebungen der Abfallbeseitigungskosten für einzelne Bereiche des 
Stadtgebietes liegen der Verwaltung nicht vor. Die gesammelten Abfälle aus der 
Papierkorbleerung werden dem Restabfallaufkommen zugeordnet. Der Straßenkehricht wird 
von der Fa. Alba gesondert entsorgt. Erkenntnisse im Hinblick auf den Anteil der 
Einwegverpackungen und -becher und dessen Entwicklung liegen ebenfalls nicht vor. Die 
Fa. Alba hat für den Zeitraum von 2020 bis 2024 (450 Papierkörbe im Stadtgebiet, 222 
davon im Innenstadtbereich) die Gesamtmengen der Papierkorbleerung wie folgt mitgeteilt:

2020 375,65 t
2021 387,73 t
2022 363,55 t
2023 355,25 t
2024 371,11 t

Es sind Schwankungen festzustellen, jedoch ohne eine eindeutige Tendenz in der 
Mengenentwicklung. Eine plausible Ableitung zu den Auswirkungen des reCUP-Systems ist 
nicht möglich. Da keine großen Differenzen zu verzeich¬nen waren, hat Alba bei der 
Papierkorbentleerung auch keine Änderungen vornehmen müssen. Bei den 
Abfallbeseitigungskosten gibt es, abgesehen von vertraglichen und inflationsbedingten 
Aspekten, keine Änderungen.

Zu Frage 2:

Auf Initiative des Rates der Stadt Braunschweig hat die Braunschweig Stadtmarketing GmbH 
(BSM) im Sommer 2019 die Einführung des Mehrwegbecherpfandsystems in Braunschweig 
begleitet. Die BSM hat dazu gängige Systeme am Markt recherchiert und eine Übersicht 
erstellt. Damals haben sich in dem von der BSM moderierten Abstimmungsprozess 
verschiedene Interessensvertreter aus Handel und Handwerk sowie Innenstadtakteure wie 
AAI oder ATB für das System der reCup GmbH ausgesprochen. Zum Systemstart in 
Braunschweig wurden 30.000 Mehrwegbecher im Braunschweig-Design produziert, die bei 
zahlreichen teilnehmenden Cafés und Bäckereien erhältlich waren. Die Kosten, die durch die 
einmalige Produktion der Braunschweig-Edition sowie der begleitenden 
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Kommunikationskampagne in 2019 entstanden sind, wurden durch Sponsoren getragen.  
Für das Angebot des Mehrwegbecherpfandsystems reCup oder des 
Mehrwegschalenpfandsystems reBowl entstehen der Verwaltung keine Kosten, die 
laufenden Kosten werden durch die teilnehmenden Betriebe getragen, denen auch die 
Auswahl des Mehrwegsystemanbieters obliegt. Einsparungen im Bereich Straßenreinigung 
bzw. Papierkorbentleerung sind durch das reCUP-System nicht konkret erkennbar.

Zu Frage 3:

Die Erhebung einer Steuer auf Einwegverpackungen war bereits Bestandteil der 
Haushaltsoptimierung durch die KGSt. Die Verwaltung wurde mit der Prüfung beauftragt, 
welche bei der Einführung einer solchen Steuer zu erwartenden Mehrerträge und den damit 
in Verbindung stehenden zusätzlichen Aufwände zu erwarten sind. Dabei sollte zunächst die 
Rechtssicherheit des Tübinger Modells abgewartet werden. Das Gerichtsverfahren ist nun 
abgeschlossen und das Tübinger Modell zur Erhebung einer Steuer auf 
Einwegverpackungen für grundsätzlich zulässig erklärt worden. Vor Einführung einer 
Verpackungssteuer bedarf es jedoch umfangreicher Auswertungen und Prüfungen. Daher 
handelt es sich im Folgenden zunächst um eine grobe Kalkulation.

Während der Einführungsphase (01.01.2022) ist die Stadt Tübingen von 440 
steuerpflichtigen Unternehmen und ca. 1 Mio. € Einnahmen aus der Verpackungssteuer 
ausgegangen.
Aktuell werden jährlich rund 200 Betriebe zur Verpackungssteuer herangezogen. Im 
Haushalt 2025 sind Einnahmen i. H. v. 800.000 € veranschlagt. Der Personalaufwand für die 
Einführungsphase lag bei 1,75 Stellen (E11/A12 und E8/A9). Es wird davon ausgegangen, 
dass sich der Personalaufwand in den nächsten Jahren verringert (akt. noch 1,25 Stellen). 
Für die Unterstützung bei der Umsetzung des Mehrwegsystems bei den Gastronomen hat 
die Stadt Tübingen 50.000 € einmalig angesetzt.

In Braunschweig wird derzeit von 660 betroffenen Betrieben ausgegangen.  Ausgehend von 
den Zahlen der Stadt Tübingen ist anzunehmen, dass 300 Unternehmen steuerpflichtige 
Einwegverpackungen anbieten, die Einnahmen i. H. v. 1,2 Mio. € erwarten lassen. In der 
Einführungsphase ist von einem Personalaufwand i. H. v. 4 Stellen (rd. 300.000 €) 
auszugehen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass für die Einführung einer 
Verpackungssteuer weitere Kosten für die SAP-Programmierung (rd. 10.000 €), lfd. SAP-
Betrieb und Sachmittel entstehen.

Nach den Erfahrungen der Stadt Tübingen werden voraussichtlich weitere Kosten für die 
Umsetzung des Mehrwegsystems bei den Gastronomen entstehen. Hierfür ist einmalig mit 
100.000 € zu kalkulieren.

Die Einführung einer Verpackungssteuer hat in erster Linie einen Lenkungscharakter 
(Müllvermeidung). Neben einem hohen Einführungsaufwand sind auch spätere Kontrollen zu 
regeln.

Die Verwaltung beabsichtigt, sich zunächst mit den kommunalen Spitzenverbänden 
abzustimmen, Der DST hat bereits angekündigt, um eine bundesweite Regelung zu werben. 
Sowohl der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) als auch der Handelsverband 
Deutschland und die Berufsverbände der Gastronomie befürchten einen erheblichen 
bürokratischen Aufwand, wenn jede Kommune unterschiedliche Regelungen erlässt.

Geiger

Anlage/n:
Keine

TOP 26.1.1

50 von 50 in Zusammenstellung
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